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1. Bei der Bemessung, dem Einbau und dem Betrieb einer Abscheideranlage für Leichtflüs-
sigkeiten sind die Anforderungen der DIN EN 858 Teil 1 und 2 in Verbindung mit der    
DIN 1999 Teil 100 und 101 zu beachten und einzuhalten. 
 

 Eine Abscheideranlage besteht in Fließrichtung gesehen aus Schlammfang, Leichtflüssig-
keitsabscheider sowie einem Probenahmeschacht. 

2. Im Rahmen einer Planung zum Einbau einer Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten 
sind die Stadt Gelsenkirchen (Referat Umwelt - untere Wasserbehörde) und Gelsenkanal 
frühzeitig einzubinden. Es ist zu prüfen, ob sich daraus eventuell genehmigungspflichtige 
Sachverhalte aus anderen Rechtsbereichen ergeben (z. B. Indirekteinleitung von Abwas-
ser aus der Fahrzeugwäsche oder Anforderungen an Rückhalteeinrichtungen für Wasser 
gefährdende Stoffe). 
 

3. Der Einbau der Abscheideranlage ist durch eine Fachfirma entsprechend den Anforderun-
gen des Herstellers auszuführen.  
 

 Für Abscheider, Schächte, Ausgleichsringe usw. sind geeignete, medienbeständige Dicht-
mittel zu verwenden.  

 
4. Um zu verhindern, dass Leichtflüssigkeit aus der Abscheideranlage oder den Aufsatzstü-

cken austritt, ist die Anlage mit einer elektrischen Warneinrichtung, die für den Betrieb in 
Zone 0 geeignet ist, zu versehen.  
 
Leichtflüssigkeitsabscheider müssen vor Rückstau geschützt werden. Abscheideran-
lagen, deren Ruhewasserspiegel unterhalb der Rückstauebene liegt und deren Zulauf 
nicht sicher unterbrochen werden kann, sind über eine nachgeschaltete Abwasserhebe-
anlage zu entwässern 

 
5. Bei der Probenahmestelle ist zwischen Zu- und Ablauf zu beachten, dass die Probenah-

me aus dem fließenden Abwasserstrom vorgenommen werden kann. 
 
6. Nach dem Einbau und vor der Inbetriebnahme ist die Abscheideranlage durch einen fach-

kundigen Betrieb auf ihren ordnungsgemäßen Zustand (Generalinspektion) und auf 
Dichtheit gemäß der DIN 858 zu prüfen. Zu- und Ablaufleitungen sind nach DIN 1986-100 
bzw. DIN EN 1610 auf Dichtheit zu prüfen. Das Protokoll der durchgeführten Dicht-
heitsprüfung ist der Stadt Gelsenkirchen (Referat Umwelt - untere Wasserbehörde) und 
Gelsenkanal zu übersenden. 
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7. Im Probenahmeschacht der Abscheideranlage müssen gemäß der Entwässerungs-
satzung der Stadt Gelsenkirchen folgende Überwachungswerte eingehalten werden:  
pH-Wert 6,5 – 10 und Kohlenwasserstoffe bis 20 mg/l. 
 

8. Abwasser aus Handwaschbecken und sonstiges mineralölfreies Abwasser darf erst hinter 
dem Probenahmeschacht mit dem vorbehandelten Abwasser zusammengeführt werden.  

 
9. Es dürfen nur abscheiderfreundliche Reinigungsmittel eingesetzt werden, die mit Leicht-

flüssigkeiten nur temporär stabile Emulsionen bilden, d.h. nach dem Reinigungsvorgang 
deemulgieren und die nachfolgende Abtrennung der Leichtflüssigkeit im Abscheider er-
möglichen. Die eingesetzten Mittel dürfen keine organisch gebundenen Halogene und 
keine organischen Komplexbildner enthalten.  

 
 Die Eignung der Einsatzstoffe ist vom Hersteller zu bestätigen. Bei der Anwendung ver-

schiedener Reinigungsmittel sind von den Herstellern Auskünfte über die Verträglichkeit 
einzuholen. 

10. Zur Vermeidung von stabilen Emulsionen sollte bei Einsatz eines Hochdruckreinigers der 
Wasserdruck nicht über 60 bar und die Wassertemperatur nicht über 60 °C liegen. 

 
11. Die monatliche Eigenkontrolle sowie die halbjährliche Wartung der Abscheideranlage 

müssen durch eine sachkundige Person erfolgen. Die Sachkunde kann von einem Mitar-
beiter durch einen entsprechenden Lehrgang erlangt werden. Die Eigenkontrolle und War-
tung kann auch an einen externen sachkundigen/fachkundigen Dritten vergeben werden. 
Die entsprechenden Nachweise über Sach- bzw. Fachkunde sind der Stadt Gelsenkir-
chen (Referat Umwelt - untere Wasserbehörde) und Gelsenkanal zu übersenden. 

 
12. Die Abscheideranlage und deren Zu- und Ablaufleitungen sind in regelmäßigen Abstän-

den von höchstens fünf Jahren nach vorheriger Komplettentleerung und Reinigung durch 
einen fachkundigen Betrieb auf ihren ordnungsgemäßen Zustand, sachgemäßen Betrieb 
und Dichtheit (Generalinspektion) zu prüfen.  

 
13. Es ist ein Betriebstagebuch zu führen, in dem die Ergebnisse der Eigenkontrollen, der 

Wartungen und Generalinspektionen, die Entsorgung entnommener Inhaltsstoffe sowie 
die Beseitigung festgestellter Mängel zu dokumentieren sind. Das Betriebstagebuch ist  
der entsprechenden Behörde auf Verlangen vorzulegen.  

 
14. Die Entleerung der Abscheideranlagen erstreckt sich auf den Abscheider und den zuge-

hörigen Schlammfang und schließt die Reinigung der Anlagen sowie die Entsorgung der 
abgeschiedenen Stoffe ein. Die Entsorgung der Abscheiderinhalte muss gemäß der    
Entleerungssatzung durch ein von der Stadt Gelsenkirchen (Gelsendienste) beauftragtes 
Unternehmen erfolgen. 

 
 Nach Erlangung der Sachkunde (siehe hierzu auch Pkt. 11) kann bei der Stadt Gelsenkir-

chen - Gelsenkanal ein Antrag auf bedarfsgerechte Entleerung der Abscheideranlage ge-
stellt werden. 

https://www.gelsenkanal.de/assets/mime/-UTQ3ZSHMIHr1IBk8CWBuIWlQ+75XjDH+oX9mMcIQWuKwkmPFQaf+8UarmXFm0V+EVK3Q/Entwaesserungsatzung_190312.pdf
http://gelsenkanal.de/web/downloads/entwaesserungsatzung_110812.pdf
https://www.gelsenkanal.de/assets/mime/-UTQ3ZS2aJir0Ih5qXWM6fO3GuJ6Q4LTyQ7gApxp1TyXAnIN5fgMvF39j,3IsJZ6gqL+9/Entleerungsungssatzung.pdf

